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A n t r a g

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sie den Stand des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur, insbesondere im 
Hinblick auf die Versorgung mit echten Glasfaseranschlüssen (FttB bzw. FttH), 
im Rhein-Neckar-Kreis bewertet; 

2.  welche Aktivitäten Kommunen, Land und Bund im Rhein-Neckar-Kreis ent-
faltet haben, um die Breitbandversorgung zu verbessern; 

3.  wie viele Fördermittel für welche Förderung in die Gemeinden im Rhein-Ne-
ckar-Kreis zum Zweck der Verbesserung der Breitbandversorgung bewilligt 
bzw. ausgezahlt wurden (bitte unter tabellarischer Auflistung der Summen, der 
Gemeinden, der Fördermodelle und der Ausbauziele);

4.  welche Ergebnisse die für die Förderung notwendigen Interessensbekundungs-
verfahren ergeben haben und wann diese stattgefunden haben;

5.  welches Fördermodell im Rhein-Neckar-Kreis mit welchen Ausbauzielen an-
gewandt wird; 

6.  wie viel die Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis im Einzelnen investieren, um 
im Rahmen des Breitbandausbaus ihren Eigenanteil zu leisten (bitte unter tabella-
rischer Auflistung der Kommunen und der jeweiligen Investitionssummen); 
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 7.  ob ihr bekannt ist, in welchem Umfang private Telekommunikationsanbieter 
eigene Ausbauaktivitäten im Rhein-Neckar-Kreis entfaltet oder angekündigt 
haben (bitte Auflistung der einzelnen Anbieter, Gemeinden und Ausbauvor-
haben); 

 8.  wie sie die aktuelle Rechtslage durch das Telekommunikationsgesetz (TKG) 
bzw. das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindig-
keitsnetze (sog. DigiNetzG) hinsichtlich des Überbauschutzes geförderter 
Maßnahmen bewertet; 

 9.  ob sie Änderungsbedarf bei den Regelungen aus dem TKG hinsichtlich der 
Mitnutzung oder Mitverlegung bei ganz oder teilweise öffentlich finanzierten 
Ausbaumaßnahmen sieht; 

10.  wie sie bewertet, dass in erheblichem Umfang aus Landes- und Bundesmitteln 
geförderte Investitionen in Breitbandinfrastrukturen durch dritte Unternehmen 
entwertet werden; 

11.  in welchem Umfang sie sich auf Bundesebene für den Schutz geförderter 
Breitbandausbaumaßnahmen vor privatwirtschaftlichem Überbau einsetzt;

12.  welche Schritte sie unternehmen will bzw. seitens der Bundesebene für nötig 
erachtet, um künftig den privatwirtschaftlichen Ausbau dorthin zu lenken, wo 
keine Konkurrenz zu öffentlich finanzierten Maßnahmen besteht.

17.3.2022

Karrais, Birnstock, Bonath, Haußmann, Heitlinger,
Dr. Jung, Dr. Schweickert, Trauschel FDP/DVP

B e g r ü n d u n g

Beim Ausbau von Telekommunikationsnetzen besteht für Kommunen mitunter 
die Gefahr eines Überbaus durch private Telekommunikationsunternehmen. Pri-
vate Unternehmen beteiligten sich demnach zunächst nicht an dem öffentlich ge-
förderten Glasfaserausbau, stellen dann aber einen Antrag auf Mitverlegung von 
Glasfaserkabeln, um ein kostengünstiges paralleles Glasfasernetz zu errichten, 
das in direktem Wettbewerb zum gemeindeeigenen Netz steht und damit dessen 
Wirtschaftlichkeit infrage stellt. Das schreckt Kommunen beim weiteren Ausbau 
etwa von Breitbandnetzen ab und führt insgesamt zu Investitionshemmnissen 
beim Glasfaserausbau. 
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S t e l l u n g n a h m e

Mit Schreiben vom 12. April 2022 Nr. IM7-0141-34/6/1 nimmt das Ministerium 
des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zu dem Antrag wie folgt Stellung:

Der Landtag wolle beschließen,
die Landesregierung zu ersuchen
zu berichten,

1.  wie sie den Stand des Ausbaus der Breitbandinfrastruktur, insbesondere im 
Hinblick auf die Versorgung mit echten Glasfaseranschlüssen (FttB bzw. FttH), 
im Rhein-Neckar-Kreis bewertet;

Zu 1.:

Laut Breitbandatlas des Bundes verfügen aktuell 4,5 Prozent der Haushalte im 
Rhein-Neckar-Kreis über eine reine Glasfaseranbindung. Allerdings verfügen 
63,4 Prozent der Haushalte über eine gigabitfähige Anbindung. Dieser Unter-
schied in der Versorgung ist auf die stark von den TV-Kabel-Netzen geprägte 
Breitbandversorgung Baden-Württembergs zurückzuführen. Rund 70 Prozent der 
Haushalte in Baden-Württemberg sind derzeit an HFC-Netze, die inzwischen von 
Vodafone übernommen wurden, angeschlossen. Die Aufrüstung der HFC-Netze 
mit dem gigabitfähigem Standard DOCSIS 3.1. hat dazu beigetragen, dass aktuell 
fast alle TV-Kabel-Anschlüsse über eine gigabitfähige Anbindung verfügen. 

Der geförderte Glasfasernetzausbau (FTTB) hat dank der seit dem 30. Januar 
2019 in Kraft befindlichen Förderkulisse, insbesondere auch durch die hohe Breit-
bandmitfinanzierung des Landes, erheblich an Dynamik gewonnen. Mit einer För-
derquote von 50 Prozent des Bundes und 40 Prozent des Landes werden 90 Pro-
zent der förderfähigen Kosten des Glasfaserausbaus übernommen. Dadurch ist die 
kostenintensive Errichtung von FTTB-Anschlüssen durch Kommunen in großem 
Umfang erst möglich geworden. 

Der Rhein-Neckar-Kreis hat den Fokus zunächst auf den mit Landesmitteln ge-
förderten Backbone-Ausbau gelegt. Inzwischen werden vermehrt Anträge auf 
Mitfinanzierung für die FTTB-Erschließung vor allem von Gewerbegebieten und 
Schulen gestellt. So sind seit Mitte 2019 12 244 909,60 Euro als Mitfinanzierung 
des Landes in 24 Bundesförderprojekte geflossen. Somit wurden die Vorausset-
zungen geschaffen, dass der Anteil an FTTB-Anschlüssen im Rhein-Neckar-Kreis 
in den nächsten Jahren deutlich zunehmen wird. Weitere FTTB-Ausbaumaßnah-
men befinden sich aktuell in der Planungsphase.

Parallel erfolgt ein verstärkter privatwirtschaftlicher Glasfasernetzausbau (siehe 
auch zu 7.).

2.  welche Aktivitäten Kommunen, Land und Bund im Rhein-Neckar-Kreis entfaltet 
haben, um die Breitbandversorgung zu verbessern;

Zu 2.:

Grundsätzlich ist beim Ausbau digitaler Infrastruktur zu beachten, dass der Tele-
kommunikationsmarkt durch die Europäische Union seit dem Jahr 1998 vollstän-
dig liberalisiert ist. Danach fällt in erster Linie dem freien Markt und folglich den 
privaten Telekommunikationsunternehmen die grundsätzliche Aufgabe zu, den 
Verbrauchern Telekommunikationsdienste bereitzustellen und hierfür die Breit-
bandinfrastruktur vorzuhalten und auszubauen. Nur dort, wo der marktgetriebene 
Ausbau durch die privaten Unternehmen versagt, ist es den Kommunen möglich, 
im Rahmen ihrer Selbstverwaltung und unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben 
insbesondere der EU und des Bundes, eine Breitbandunterversorgung mit Mitteln 
der öffentlichen Hand zu beheben.
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Betroffene Gemeinden, Städte und Landkreise erhalten dafür beim Ausbau der 
digitalen Infrastruktur Unterstützung durch das Land sowie den Bund. 

Das Land fördert im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel den 
kommunalen Breitbandausbau mit zwei Förderprogrammen – zum einen mit der 
VwV Breitbandförderung (originäre Landesförderung) zum anderen mit der VwV 
Gigabitmitfinanzierung (Kofinanzierung der Bundesförderung). 

Das Land sowie der Bund fördern die jeweiligen Maßnahmen mit 90 Prozent der 
förderfähigen Kosten (50 Prozent Bund und 40 Prozent Land). Daneben fördert 
das Land den Ausbau landkreisweiter kommunaler Backbone-Netze sowie Pro-
jekte, die nach der Bundesförderung nicht förderfähig sind. Mit diesen beiden 
Förderprogrammen im Land werden sowohl einzelne Projekte als auch flächen-
deckende Maßnahmen gefördert. 

Trotz der finanziellen Förderung durch den Bund und das Land obliegt die er-
forderliche Ausbauplanung der kommunalen Gebietskörperschaft. Sie entscheidet 
dabei alleine über den Zeitplan, den genauen Trassenverlauf und den jeweiligen 
Anschluss der Grundstücke. Im Rhein-Neckar-Kreis liegt der Breitbandausbau in 
der Zuständigkeit des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar. Dieser 
wurde im Jahr 2014 mit dem Ziel gegründet, die Mitgliedskommunen – alle 54 Städ-
te und Gemeinden sowie den Rhein-Neckar-Kreis – dabei zu unterstützen, ihre 
Breitbandversorgung zu verbessern. 

Zu den Aufgaben des Zweckverbandes gehören die Beratung der Kommunen, die 
Planung der Breitbandmaßnahmen, die Akquise von Fördermitteln beim Land 
und beim Bund sowie die Überwachung von Planungs- und Bauleistungen.

Um die Breitbandversorgung zu verbessern, hat das Land Baden-Württemberg die 
Städte und Gemeinden des Landkreises Rhein-Neckar-Kreis, über den koordinie-
renden Zweckverband, beim Ausbau von 122 Breitbandprojekten mit insgesamt 
35 359 543,89 Euro Fördermitteln unterstützt (siehe auch zu 3.). Hinzu kommt ein 
Bundesförderanteil i. H. v. 15 356 079,00 Euro. 

3.  wie viele Fördermittel für welche Förderung in die Gemeinden im Rhein- 
Neckar-Kreis zum Zweck der Verbesserung der Breitbandversorgung bewilligt 
bzw. ausgezahlt wurden (bitte unter tabellarischer Auflistung der Summen, der 
Gemeinden, der Fördermodelle und der Ausbauziele);

Zu 3.:

Das Land Baden-Württemberg hat seit 2016 insgesamt 122 Breitbandprojek-
te aus dem Landkreis Rhein-Neckar-Kreis mit einer Gesamtförderung i. H. v. 
35 359 543,89 Euro gefördert. Die Aufteilung der Förderprojekte nach den er-
wünschten Kriterien ist der beigefügten Anlage zu entnehmen.

4.  welche Ergebnisse die für die Förderung notwendigen Interessensbekundungs-
verfahren ergeben haben und wann diese stattgefunden haben;

Zu 4.:

Grundvoraussetzung für die Inanspruchnahme der Breitbandförderung ist das Vor-
liegen eines negativen Interessenbekundungsverfahrens/Markterkundungsverfah-
rens. Daher haben alle dem Innenministerium vom Zweckverband High-Speed-
Netz Rhein Neckar vorgelegten Interessenbekundungsverfahren ergeben, dass kein 
Ausbau seitens der privaten Telekommunikationsunternehmen erfolgt. 
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Folgende Interessenbekundungsverfahren zur Ermittlung der Unterversorgung 
wurden dem Innenministerium für die Förderung vorgelegt:
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Quelle: breitbandausschreibungen.de

5.  welches Fördermodell im Rhein-Neckar-Kreis mit welchen Ausbauzielen ange-
wandt wird; 

Zu 5.:

Langfristiges Ziel des Zweckverbandes High-Speed-Netz Rhein-Neckar als breit-
bandkoordinierende Stelle ist der Glasfaservollausbau aller Mitgliedskommunen. 
Der Breitbandausbau des Zweckverbandes findet im Betreibermodell statt. 

6.  wie viel die Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis im Einzelnen investieren, um im 
Rahmen des Breitbandausbaus ihren Eigenanteil zu leisten (bitte unter tabella-
rischer Auflistung der Kommunen und der jeweiligen Investitionssummen); 

Zu 6.: 

Nach Angaben des für den Breitbandausbau zuständigen Zweckverbandes High-
Speed-Netz Rhein-Neckar, werden die Maßnahmen vollumfänglich vom Zweck-
verband finanziert. Die beim Zweckverband anfallenden Kosten und Aufwendun-
gen für die Planung, Weiterentwicklung und den Bau des jeweiligen Gemeinde-
netzes erhebt der Zweckverband vom jeweiligen Verbandsmitglied als Investi-
tionsumlage nach Abschluss des jeweiligen Bauprojektes. 

Dem Innenministerium wurde daher ausschließlich eine Auflistung der Eigen-
mittel einzelner Kommunen von derzeit komplett abgerechneten Maßnahmen zur 
Verfügung gestellt. Die bisher getätigten Investitionen dieser Kommunen sind der 
folgenden Tabelle zu entnehmen: 
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Quelle: Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

Weitere Baumaßnahmen zur Breitbanderschließung von rund 30 Gewerbegebie-
ten und rund 40 Schulen im Verbandsgebiet sind laut Aussage des Zweckverban-
des derzeit nicht komplett abgeschlossen, sodass hier noch keine Informationen 
über die jeweiligen Investitionssummen der einzelnen Kommunen vorliegen. 

Innerörtliche, künftige Großprojekte sind u. a. für die Kommunen Wilhelmsfeld, 
Heiligkreuzsteinach und Schönbrunn vorgesehen. Hierfür werden die Gesamtkos-
ten auf rund 20 Millionen Euro geschätzt. Nach Abzug der möglichen Förde-
rungen verbleibt bei den Kommunen voraussichtlich ein Eigenanteil von rund  
25 Prozent.

7.  ob ihr bekannt ist, in welchem Umfang private Telekommunikationsanbieter 
 eigene Ausbauaktivitäten im Rhein-Neckar-Kreis entfaltet oder angekündigt 
haben (bitte Auflistung der einzelnen Anbieter, Gemeinden und Ausbauvor
haben); 

Zu 7.:

Nach Angaben des Zweckverbandes führen aktuell zwei private Telekommunika-
tionsanbieter eigene Ausbauaktivitäten im Rhein-Neckar-Kreis durch oder haben 
Interesse hinsichtlich eines Ausbaus gemeldet. Dies sind die BBV Deutschland 
GmbH sowie die Deutsche Glasfaser Holding GmbH. Beide Unternehmen haben 
bereits Kooperationsverträge mit einigen Kommunen aus dem Landkreis ge-
schlossen. 

Eine Auflistung dieser Kommunen und des jeweiligen Anbieters sowie des Vor-
habens ist der untenstehenden Tabelle zu entnehmen:
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Quelle: Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar

8.  wie sie die aktuelle Rechtslage durch das Telekommunikationsgesetz (TKG) 
bzw. das Gesetz zur Erleichterung des Ausbaus digitaler Hochgeschwindig-
keitsnetze (sog. DigiNetzG) hinsichtlich des Überbauschutzes geförderter Maß-
nahmen bewertet;

Zu 8.:

Die derzeitige Rechtslage sieht keinen Schutz gegen Überbau von kommunal er-
richteter und staatlich geförderter Infrastruktur vor. Das Grundgesetz weist in  
Art. 87f Grundgesetz (GG) die Aufgabe der Versorgung der Bevölkerung mit aus-
reichenden Telekommunikationsdiensten den privaten Telekommunikationsunter-
nehmen zu. Den Staat trifft hierbei eine Gewährleistungsverantwortung, die ihn 
verpflichtet, an den Stellen, an denen der Markt keine ausreichende Versorgung 
gewährleisten kann, regulierend einzugreifen. 

Dies geschieht derzeit in Form der bestehenden Förderprogramme des Bundes 
und des Landes. Zeitnah wird die Verordnung über die Mindestanforderungen 
für das Recht auf Versorgung mit Telekommunikationsdiensten auf Grundlage 
des TKG in Kraft treten. Auch diese dient der Erfüllung der Gewährleistungsver-
antwortung des Staates. Darüber hinaus setzt Art. 87f GG eine europarechtliche 
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Verpflichtung der Bundesrepublik Deutschland um, die ebenfalls eine Versorgung 
durch private Unternehmen als vorrangig vorsieht. Vor diesem Hintergrund wird 
die Implementierung eines solchen Überbauschutzes derzeit als rechtlich nicht 
durchsetzbar angesehen.

Das Telekommunikationsgesetz (TKG) sieht aber einen gewissen Schutz gegen den 
Überbau von staatlich geförderter oder finanzierter Telekommunikationsinfra-
struktur vor. In § 143 Abs. 4 Nr. 3 TKG wird eine Ablehnungsmöglichkeit der 
Koordinierung von Bauarbeiten durch Kommunen geregelt, wenn ein geplantes 
öffentlich gefördertes Glasfasernetz, das einen diskriminierungsfreien, offenen 
Netzzugang zur Verfügung stellt, überbaut werden soll. Dies führt faktisch dazu, 
dass in solchen Fallkonstellationen nur eine rein privatwirtschaftlich finanzierte 
Parallelinfrastruktur geschaffen werden könnte. Dies entschärft die Problematik 
erheblich. 

Die Landesregierung strebt an, dass ein Überbau insbesondere von bestehender 
geförderter Infrastruktur soweit wie möglich vermieden werden kann. Ein Über-
bau entwertet die bestehende Infrastruktur und ist nur in seltenen Fällen wirt-
schaftlich darstellbar. Wenn entsprechende Sachverhalte beim Netzausbau mit-
geteilt werden, versucht die Landesregierung, mit den beteiligten Akteuren auf 
freiwilliger Basis eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen, die den Bau pa-
ralleler Infrastruktur überflüssig macht. Dies gelingt in den allermeisten Fällen.

9.  ob sie Änderungsbedarf bei den Regelungen aus dem TKG hinsichtlich der 
Mitnutzung oder Mitverlegung bei ganz oder teilweise öffentlich finanzierten 
Ausbaumaßnahmen sieht; 

Zu 9.:

Derzeit wird kein Änderungsbedarf gesehen.

10.  wie sie bewertet, dass in erheblichem Umfang aus Landes- und Bundesmitteln 
geförderte Investitionen in Breitbandinfrastrukturen durch dritte Unterneh-
men entwertet werden; 

Zu. 10.:

Telekommunikationsinfrastruktur, die mit öffentlichen Fördermitteln gebaut wurde, 
muss zwingend einen diskriminierungsfreien offenen Netzzugang (Open-Access) 
für Dritte zur Verfügung stellen. Entscheiden sich private Telekommunikations-
unternehmen dennoch gegen die Mitnutzung von vorhandener geförderter Infra-
struktur und bauen parallel ein eigenes Netz, ist dies hinzunehmen. Derartige Fälle 
können vor allem dann eintreten, wenn die Pacht einer Netzinfrastruktur teurer 
ist, als der Bau einer eigenen. Dies dürfte allein aus wirtschaftlichen Gründen nur 
in seltenen Fällen vorkommen. Aus wettbewerblichen Gründen können aber der-
artige Ausbauszenarien nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Ergänzend wird 
auf die Antwort zu Ziff. 8, letzter Absatz verwiesen.

11.  in welchem Umfang sie sich auf Bundesebene für den Schutz geförderter 
Breitbandausbaumaßnahmen vor privatwirtschaftlichem Überbau einsetzt;

Zu 11.:

Siehe auch Antwort zu Ziff. 8.
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12.  welche Schritte sie unternehmen will bzw. seitens der Bundesebene für nötig 
erachtet, um künftig den privatwirtschaftlichen Ausbau dorthin zu lenken, wo 
keine Konkurrenz zu öffentlich finanzierten Maßnahmen besteht.

Zu 12.:

Dieser Ansatz entspricht nicht den Vorgaben des Grundgesetzes und des Europa-
rechts. Private Marktteilnehmer sollen nach ihren eigenen Kriterien frei entschei-
den können, wo ein eigenwirtschaftlicher Ausbau erfolgen soll. Vielmehr wird der 
geförderte Ausbau dahin gelenkt, wo kein eigenwirtschaftlicher Ausbau in abseh-
barem Zeitraum stattfinden wird. Dies wird durch das Instrument der Markterkun-
dung sichergestellt. Eine Lenkungsfunktion im Sinne der Fragestellung wird da-
durch aus Sicht der Landesregierung gut gewährleistet.

Einer weiteren vorgeschalteten Prüfung in Gestalt eine „Potenzialanalyse“, die 
anhand einzelner statistischen Parameter unabhängig von einer durch private 
Marktteilnehmer angekündigten Ausbauabsicht eine Förderung ausschließt, steht 
die Landesregierung sehr kritisch gegenüber. 

Strobl
Minister des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
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